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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Kalkh/15/9115)

Erhebung von Vorausleistungen auf künftige Beitragsschuld 
(Straßenbaubeiträge Steinbecker Weg, Elmenhorst)

Beschlüsse:
21.04.2015 Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst

Herr Neick beantragt, den Beschlussumfang um die Maßnahme „Dorfplatz am Teich in 
Elmenhorst“ zu erweitern und begründet diesen Antrag. Die Ausschussmitglieder stimmen 
diesem Antrag zu. In der Diskussion wird über die Höhe der Vorausleistung und den 
Zeitpunkt ihrer Erhebung beraten. Es wird Übereinkunft erzielt, dass die Erhebung noch nicht 
zum Zeitpunkt des Baubeginnes, sondern zum Zeitpunkt vor Abschluss des Straßenbaues 
erfolgen soll.

Beschluss:
Der Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst empfiehlt folgende 
Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt die Erhebung von 
Vorausleistungen auf die künftige Beitragsschuld für die Straßenbaumaßnahmen Steinbecker 
Weg und Dorfplatz am Teich in Elmenhorst zum Zeitpunkt des Baubeginnes vor 
Abschluss des Straßenbaues in Höhe von 50 %.

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 7
Zustimmung: 7
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
Befangenheit: 0

23.04.2015 Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst

Herr Möller stellt den Antrag, der Beschlussempfehlung des Finanz- und Sozialausschusses 
der Gemeinde Kalkhorst zu folgen. Diesem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 

Herr Möller lässt sodann über folgenden Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:
Der Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst empfiehlt folgende Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt die Erhebung von 
Vorausleistungen auf die künftige Beitragsschuld für die Straßenbaumaßnahmen 
Steinbecker Weg und Dorfplatz am Teich in Elmenhorst zum Zeitpunkt des Baubeginnes 
vor Abschluss des Straßenbaues in Höhe von 50 %.

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 7
Zustimmung: 7
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
Befangenheit: 0
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12.05.2015 Gemeindevertretung Kalkhorst

 
 


